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Qualitätssicherung für Geotextilien und Wasserbausteine nach

europäischer Normung

Matthias Maisner, BAW

Als Harmonisierungshilfe für den europäischen Binnenmarkt wurde 1988 die sog. Baupro-

duktenrichtlinie (BPR) verabschiedet. In Deutschland wird die BPR durch das Bauproduk-

tengesetz (BPG) in nationales Recht umgesetzt.

Auf der Grundlage der Mandate der europäischen Kommission werden vom Europäischen

Normungsinstitut CEN in verschiedenen Ausschüssen (TC's) Normen für Bauprodukte erar-

beitet. In Deutschland werden diese Ausschüsse national beim DIN gespiegelt. Mit dem

Mandat werden auch die Anwendungsbereiche sowie die Funktions- und Leistungsmerk-

male festgelegt.

Von CEN werden zunächst Normentwürfe für Werkstoffanforderungen und Prüfverfahren

erstellt. Auf nationaler Ebene müssen die CEN-Mitglieder über die Normentwürfe beraten.

Dann erfolgt eine Schlussabstimmung auf CEN-Ebene.

Nach der BPR gibt es acht Systemvarianten für die Konformitätsbescheinigung. Mit den 

Mandaten der Kommission wurden bisher sechs Systeme gewählt. Für Wasserbausteine

und Geotextilien wurden die Systeme 2+ und 4 festgelegt. Nach TLG 2003 und der TLW

2003 ist im Bereich der WSV eine Konformitätserklärung nach dem System 2+, Anwendun-

gen mit hohen Sicherheitsanforderungen, erforderlich.

Der Hersteller muss für das System 2+ eine Erstprüfung und eine Werkseigene Produkti-

onskontrolle (WPK) durchführen. Von einer anerkannten Stelle (notified body) muss eine

Erstinspektion des Betriebes und der WPK durchgeführt. Für die Konformitätserklärung des

Herstellers ist eine zertifizierte WPK erforderlich. Die WPK wird von der anerkannten Stelle

laufend überwacht und ist in dem System 2+ eine Schlüsselfunktion für die QS des Herstel-

lers. Es werden aber keine Prüfungen im physikalischen Sinne von der anerkannten Stelle

durchgeführt. Dem Verwender der Bauprodukte verbleibt zum Erzeugen von Vertrauen in

die Erfüllung der Qualitätsanforderungen nur die Durchführung von Kontrollprüfungen.

Von den europäischen Normungsausschüssen bei CEN werden die Prüfhäufigkeiten der

WPK im normativen Anhang der Produktnorm festgelegt.

Die CE-Kennzeichnung der Bauprodukte gilt als Nachweis  der Verwendbarkeit. Aus der CE-

Kennzeichnung ist die Identifizierungsnummer der zugelassenen Stelle ersichtlich. Im Inter-

net können die Adressen der anerkannten Stellen bei Nando-CPD unter www.ec.europa.eu

recherchiert werden.

Nach dem Bauproduktengesetz werden Zertifizierungsstellen vom DIBT anerkannt. Werden

Aufgaben der bundeseigenen Verwaltung berührt, so muss das zuständige Bundesministe-

rium angehört werden. Für Wasserbausteinen und Geotextilien im Bereich der WSV wird

diese Aufgabe von der BAW wahrgenommen.
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Mit der Einführung der europäischen Normung ist auch eine Anpassung der WSV eigenen

Vertrags- und Lieferbedingungen an die europäischen Sprachregelungen erforderlich. So

wird beispielsweise der Begriff "Kornfilter" durch "Filter aus Gesteinskörnungen" ersetzt.


